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 Gesetzentwurf
 der Bundesregierung

 Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung der Bundes-Tierärzteordnung

 A.  Problem und Ziel

 Die  Europäische  Kommission  hat  Mitte  2008  ein  Vertragsverletzungsverfahren
 wegen  teilweiser  nicht  sachgerechter  Umsetzung  der  Richtlinie  2005/36/EG
 des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  7.  September  2006  über  die
 Anerkennung  von  Berufsqualifikationen  eröffnet.  Beanstandet  werden  aus-
 drücklich  zwar  lediglich  Normen  des  (zahn-)ärztlichen  Berufsrechts  (Approba-
 tion),  betroffen  sind  gleichwohl  auch  inhaltsgleiche  Vorschriften  anderer  Heil-
 berufe,  darunter  das  Berufsrecht  der  Tierärzte.  Die  beanstandeten  Vorschriften
 betreffen  unter  anderem  die  Voraussetzungen  für  die  Anerkennung  solcher  heil-
 beruflichen  Ausbildungen,  die  zwar  innergemeinschaftlich  reglementiert  sind,
 jedoch  nach  dem  geltenden  Berufsanerkennungssystem  nicht  automatisch  aner-
 kannt  werden  können,  vielmehr  einer  Gleichwertigkeitsprüfung  im  Einzelfall
 bedürfen.  Zur  Beendigung  des  o.  g.  Verfahrens  wurden  die  betroffenen  berufs-
 rechtlichen  Vorschriften  im  humanmedizinischen  Bereich  präzisiert.  Daneben
 soll  nun  auch  inhaltsgleiches  veterinärmedizinisches  Berufsrecht  geändert  wer-
 den, um zur Einstellung des o.  g. Verfahrens beizutragen.

 B.  Lösung

 Präzisierung bestimmter Vorschriften der Bundes-Tierärzteordnung.

 C.  Alternativen

 Keine.

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 Für  Bund,  Länder  und  Gemeinden  ergeben  sich  keine  finanziellen  Auswirkun-
 gen.

 E.  Sonstige Kosten

 Es  ergeben  sich  keine  Auswirkungen  auf  die  Wirtschaft,  die  Einzelpreise  oder
 das Verbraucherpreisniveau.
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F.  Bürokratiekosten

 Die  Änderungen  enthalten  eine  Regelung,  wonach  ein  Antragsteller  in  einem
 bestimmten  Fall  weitere  Unterlagen  vorzulegen  hat.  Dieser  Aufwand  lässt  sich
 nicht beziffern, da er sehr stark vom Einzelfall bestimmt wird.
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Anlage 1
 Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung der Bundes-Tierärzteordnung*

 Vom …
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Die  Bundes-Tierärzteordnung  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  20.  November  1981  (BGBl.  I  S.  1193),
 die  zuletzt  durch  Artikel  17  des  Gesetzes  vom  9.  Dezember
 2010  (BGBl.  I  S.  1934)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1a wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  3  werden  die  Wörter  „sofern  sich  die
 Ausbildung  nicht  auf  Inhalte  bezieht,  die  sich
 wesentlich  von  denen  unterscheiden,  die  durch
 die  Ausbildung  nach  diesem  Gesetz  und  die  Ver-
 ordnung  zur  Approbation  von  Tierärztinnen  und
 Tierärzten  vorgeschrieben  sind  oder  die  nachge-
 wiesene  Berufserfahrung  zum  Ausgleich  der  we-
 sentlichen  Unterschiede  zwischen  den  Ausbil-
 dungen  geeignet  ist.“  durch  die  Wörter  „es  sei
 denn,  die  Ausbildung  weist  wesentliche  Unter-
 schiede  im  Sinne  des  Absatzes  1b  auf,  die  nicht
 ganz  oder  teilweise  durch  Kenntnisse  und  Fähig-
 keiten  ausgeglichen  werden,  die  im  Rahmen  ei-
 ner  tierärztlichen  Berufpraxis  erworben  worden
 sind.“ ersetzt.

 bb)  Nach Satz 3 werden folgende Sätze eingefügt:

 „Werden  wesentliche  Unterschiede  nach  Satz  3
 festgestellt,  die  nicht  ganz  oder  teilweise  durch
 Kenntnisse  und  Fähigkeiten  ausgeglichen  wer-
 den,  die  im  Rahmen  einer  tierärztlichen  Berufs-
 praxis  erworben  worden  sind,  müssen  die  für  die
 Ausübung  des  tierärztlichen  Berufs  erforderli-
 chen  Kenntnisse  und  Fähigkeiten  nachgewiesen
 werden.  Dieser  Nachweis  ist  durch  eine  Eig-
 nungsprüfung  zu  erbringen,  die  sich  auf  die  fest-
 gestellten  wesentlichen  Unterschiede  bezieht.
 Über  die  Feststellung  der  wesentlichen  Unter-
 schiede  ist  Antragstellern  spätestens  vier  Monate
 nach  Eingang  der  für  die  Beurteilung  der  wesent-
 lichen  Unterschiede  erforderlichen  Unterlagen
 ein rechtsmittelfähiger Bescheid zu erteilen.“

 b)  Nach Absatz 1a wird folgender Absatz 1b eingefügt:

 „(1b)  Wesentliche  Unterschiede  im  Sinne  des  Ab-
 satzes 1a Satz 3 liegen vor, wenn

 1.  die  von  den  Antragstellern  nachgewiesene  Aus-
 bildungsdauer  mindestens  ein  Jahr  unter  der  in  der

 Verordnung  zur  Approbation  von  Tierärztinnen
 und  Tierärzten  geregelten  Ausbildungsdauer  liegt,

 2.  die  Ausbildung  der  Antragsteller  sich  auf  Fächer
 bezieht,  die  sich  wesentlich  von  der  tierärztlichen
 Ausbildung  im  Geltungsbereich  dieses  Gesetzes
 unterscheiden, oder

 3.  der  Beruf  des  Tierarztes  im  Geltungsbereich  die-
 ses  Gesetzes  eine  oder  mehrere  tierärztliche  Tä-
 tigkeiten  umfasst,  die  im  jeweiligen  Herkunfts-
 staat  der  Antragsteller  nicht  Bestandteil  des  tier-
 ärztlichen  Berufs  sind,  und  dieser  Unterschied  in
 einer  besonderen  Ausbildung  besteht,  die  im  Gel-
 tungsbereich  dieses  Gesetzes  gefordert  wird  und
 sich  auf  Fächer  bezieht,  die  sich  wesentlich  von
 denen  unterscheiden,  die  durch  die  Ausbildungs-
 nachweise  der  Antragsteller  nachgewiesen  wer-
 den.

 Fächer  unterscheiden  sich  wesentlich,  wenn  deren
 Kenntnis  eine  maßgebliche  Voraussetzung  für  die
 Ausübung  des  tierärztlichen  Berufs  ist  und  die  Aus-
 bildung  der  Antragsteller  gegenüber  der  tierärztli-
 chen  Ausbildung  im  Geltungsbereich  dieses  Gesetzes
 bedeutende  Abweichungen  hinsichtlich  Dauer  oder
 Inhalt aufweist.“

 c)  Der  bisherige  Absatz  1b  wird  neuer  Absatz  1c  und  in
 ihm  werden  in  den  Sätzen  4,  5  und  7  jeweils  die  Wör-
 ter  „Bundesministerium  für  Gesundheit“  durch  die
 Wörter  „Bundesministerium  für  Ernährung,  Land-
 wirtschaft und Verbraucherschutz“ ersetzt.

 d)  In Absatz 2 werden die Sätze 2, 5 und 6 aufgehoben.

 e)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

 „(2a)  Sind  die  Voraussetzungen  des  Absatzes  1
 Nummer  4  bei  Antragstellern,  die  Staatsangehörige
 eines  Mitgliedstaates  der  Europäischen  Union,  eines
 anderen  Vertragsstaates  des  Abkommens  über  den
 Europäischen  Wirtschaftsraum  oder  eines  Vertrags-
 staates  sind,  dem  Deutschland  und  die  Europäische
 Gemeinschaft  oder  Deutschland  und  die  Europäische
 Union  vertraglich  einen  entsprechenden  Rechts-
 anspruch  eingeräumt  haben,  nicht  erfüllt,  ist  diesen
 abweichend  von  Absatz  2  die  Approbation  zu  ertei-
 len,  wenn  die  von  diesen  Antragstellern  nachgewie-
 sene  Ausbildung  keine  wesentlichen  Unterschiede  im
 Sinne  des  Absatzes  1b  aufweist  oder  bestehende  we-
 sentliche  Unterschiede,  die  nicht  ganz  oder  teilweise
 durch  Kenntnisse  und  Fähigkeiten  ausgeglichen  wer-
 den,  die  im  Rahmen  einer  tierärztlichen  Berufspraxis

 *  Dieses  Gesetz  dient  der  Umsetzung  Richtlinie  2005/36/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  7.  September  2005  über  die  An-

 erkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22).



Drucksache 17/5804 – 6 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
erworben  worden  sind,  durch  eine  erfolgreich  abge-
 legte  Eignungsprüfung  nach  Absatz  1a  Satz  5  und  6
 ausgeglichen werden.“

 f)  In  Absatz  3  Satz  2  werden  die  Wörter  „Absatz  2  Satz
 3  und  4“  durch  die  Wörter  „Absatz  2  Satz  2  und  3“
 ersetzt.

 g)  Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nach  Nummer  5  wird  folgende  Nummer  6  ein-
 gefügt:

 „6.  in  den  Fällen  der  Absätze  1a  Satz  3  und  2a
 zusätzliche  Nachweise,  um  feststellen  zu
 können,  ob  die  Ausbildung  wesentliche  Un-
 terschiede  gegenüber  der  Ausbildung  auf-
 weist,  die  in  diesem  Gesetz  und  in  der
 Rechtsverordnung  zur  Approbation  von
 Tierärztinnen und Tierärzten geregelt ist,“.

 bb)  Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 7.

 2.  In  §  6  Absatz  1  wird  nach  der  Angabe  „§  4  Abs.  1a
 Satz  1, Abs. 2“ die Angabe „, 2a“ eingefügt.

 3.  In  §  7  Absatz  1  Satz  2  wird  nach  der  Angabe  „§  4
 Abs.  2“ die Angabe „, 2a“ eingefügt.

 4.  Dem § 11 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

 „Satz  1  gilt  nicht  für  Staatsangehörige  eines  Mitglieds-
 staates  der  Europäischen  Union,  eines  anderen  Vertrags-
 staates  des  Abkommens  über  den  Europäischen  Wirt-
 schaftsraum  oder  eines  Vertragsstaates,  dem  Deutsch-

 land  und  die  Europäische  Gemeinschaft  oder  Deutsch-
 land  und  die  Europäische  Union  vertraglich  einen
 entsprechenden  Rechtsanspruch  eingeräumt  haben,  die
 einen  Ausbildungsnachweis  in  einem  dieser  Staaten  er-
 worben  haben  oder  einen  gleichwertigen  Ausbildungs-
 nachweis  im  Sinne  des  §  4  Absatz  1a  Satz  3  vorlegen.
 §  9a bleibt unberührt.“

 5.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  nach  der  Angabe  „§  4  Abs.  1a,
 Abs. 2“ die Angabe „, 2a“ eingefügt.

 bb)  In  Satz  2  wird  die  Angabe  „§  4  Abs.  1b“  durch
 die Angabe „§ 4 Absatz 1c“ ersetzt.

 b)  In  den  Absätzen  3  und  4  Satz  1  wird  jeweils  die  An-
 gabe  „§  4  Abs.  1b“  durch  die  Angabe  „§  4  Absatz  1c“
 ersetzt.

 c)  In  Absatz  5  wird  nach  der  Angabe  „§  4  Abs.  1a,  2“
 die Angabe „, 2a“ eingefügt.

 d)  In  Absatz  7  werden  die  Wörter  „Bundesministerium
 für  Gesundheit“  durch  die  Wörter  „Bundesministe-
 rium  für  Ernährung,  Landwirtschaft  und  Verbrau-
 cherschutz“ ersetzt.

 Artikel 2

 Dieses  Gesetz  tritt  am  Tag  nach  der  Verkündung  in  Kraft.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 I.  Ziele des Gesetzes

 Die  Europäische  Kommission  hat  Mitte  2008  gegen
 Deutschland  ein  Vertragsverletzungsverfahren  wegen  nicht
 sachgerechter  Umsetzung  der  Richtlinie  2005/36/EG  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  7.  September
 2006  über  die  Anerkennung  von  Berufsqualifikationen
 (ABl.  L  255  vom  30.9.2005,  S.  22)  eröffnet.  Gegenstand
 dieses  Verfahrens  sind  zwar  unmittelbar  bestimmte  berufs-
 rechtliche  Regelungen  für  Zahnärzte  und  Ärzte  (betr.  Er-
 teilung  einer  Approbation),  jedoch  mittelbar  auch  inhalts-
 gleiche  Vorschriften  anderer  Heilberufe,  darunter  auch  das
 Berufsrecht der Tierärzte.

 Die  durch  die  EU-Kommission  beanstandeten  Vorschriften
 betreffen  unter  anderem  die  Voraussetzungen  für  die  Aner-
 kennung  solcher  heilberuflicher  Ausbildungen,  die  zwar  in-
 nergemeinschaftlich  reglementiert  sind,  jedoch  nach  dem
 bestehenden  Berufsanerkennungssystem  nicht  automatisch
 anerkannt  werden  können,  vielmehr  einer  Gleichwertig-
 keitsprüfung  im  Einzelfall  bedürfen.  Zur  Erreichung  der
 Einstellung  des  Vertragsverletzungsverfahrens  wurde  den
 Bedenken  der  EU-Kommission  durch  Präzisierung  betroffe-
 ner  berufsrechtlicher  Vorschriften  im  humanmedizinischen
 Bereich  bereits  Rechnung  getragen.  Die  entsprechende  Prä-
 zisierung  von  inhaltsgleichen  Regelungen  im  tiermedizini-
 schen  Bereich  soll  dies  ergänzen,  um  die  Bedenken  der
 Europäischen  EU-Kommission  vollständig  auszuräumen.
 Zu  diesem  Zweck  ist  die  Anpassung  der  Bundes-Tierärzte-
 ordnung (BTÄO) erforderlich.

 Die  Änderungen  dienen  daher  in  erster  Linie  der  Umsetzung
 der  Richtlinie  2005/36/EG.  Daneben  erfolgen  noch  Ände-
 rungen  zur  Anpassung  an  die  im  Jahre  2007  erfolgte  Zu-
 ständigkeitsverlagerung  für  die  Veterinärberufe  innerhalb
 der Bundesregierung.

 In  einem  weiteren  Gesetzgebungsverfahren  des  Bundes-
 ministeriums  für  Bildung  und  Forschung  wird  die  Bundes-
 Tierärzteordnung  nochmals  geändert  werden,  um  den  am
 9.  Dezember  2009  von  der  Bundesregierung  beschlossenen
 Eckpunkten  zur  Verbesserung  der  Feststellung  und  Aner-
 kennung  von  im  Ausland  erworbenen  beruflichen  Qualifika-
 tionen  und  Berufsabschlüssen  Rechnung  zu  tragen.

 II.  Wesentlicher Inhalt des Gesetzes

 Den  Bedenken  der  EU-Kommission  entsprechend  betreffen
 die Änderungen im Wesentlichen folgende Punkte:

 –  Die  für  Unionsbürger  vorgeschriebene  individuelle  Prü-
 fung  der  Gleichwertigkeit  des  Ausbildungsstandes  bei
 vorgelegten  Ausbildungsnachweisen,  die  zwar  unter  das
 europäische  Recht  fallen,  jedoch  nicht  automatisch  aner-
 kannt  werden  können,  wird  richtlinienkonform  ausgestal-
 tet.

 –  Die  Möglichkeit,  Unionsbürgern  mit  Ausbildungsnach-
 weisen  aus  der  Europäischen  Union,  anstatt  einer  unbe-
 schränkten  Approbation  eine  beschränkte  Berufserlaub-
 nis erteilen zu können, entfällt.

 –  In  Anerkennungsverfahren  von  Ausbildungsnachweisen
 aus  Drittstaaten,  die  nicht  unter  das  europäische  Recht
 fallen,  bleibt  es  bei  der  Möglichkeit,  anstatt  einer  unbe-
 schränkten  Approbation  eine  beschränkte  Berufserlaub-
 nis erteilen zu können.

 III.  Gesetzgebungskompetenz des Bundes

 Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  ergibt  sich  aus
 Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19 des Grundgesetzes.

 IV.  Vereinbarkeit mit EU-Recht

 Der  Gesetzentwurf  hat  Bezug  zu  europarechtlichen  Vor-
 schriften,  da  die  Richtlinie  2005/36/EG  über  die  Anerken-
 nung  von  Berufsqualifikationen  vollständig  umgesetzt  wird.

 V.  Finanzielle  Auswirkungen,  Kosten  und  Preiswirkung

 Für  Bund,  Länder  und  Gemeinden  ergeben  sich  keine  finan-
 ziellen Auswirkungen.

 Es  ergeben  sich  keine  Auswirkungen  auf  die  Wirtschaft,  die
 Einzelpreise oder das Verbraucherpreisniveau.

 VI.  Bürokratiekosten

 Die  Änderungen  im  Rahmen  der  Beilegung  des  Vertragsver-
 letzungsverfahrens  enthalten  eine  Regelung,  wonach  ein
 Antragsteller  in  einem  bestimmten  Fall  weitere  Unterlagen
 vorzulegen  hat.  Dies  bedingt  für  Antragsteller  grundsätzlich
 zusätzlichen  Aufwand,  der  sich  jedoch  nicht  beziffern  lässt,
 da  er  sehr  stark  vom  Einzelfall  (Ort  der  Ausbildung)  be-
 stimmt  wird,  insbesondere  auch  davon  abhängt,  ob  der  zu-
 ständigen  Behörde  bereits  Erkenntnisse  über  den  Ausbil-
 dungsstand,  z.  B.  in  einem  Drittstaat,  vorliegen.  Die  Anzahl
 der  Fälle  in  der  Vergangenheit,  in  denen  die  Vorschrift  hätte
 angewendet  werden  können,  wurde  laut  eingegangenen
 Länderstellungnahmen  als  sehr  gering  (pro  Jahr  im  einstelli-
 gen Bereich) angegeben.

 VII.  Gleichstellungspolitische Bedeutung

 Auswirkungen  von  gleichstellungspolitischer  Bedeutung
 sind nicht zu erwarten.

 VIII.  Nachhaltigkeit

 Die  Änderungen  können  zum  wirtschaftlichen  Wachstum
 durch  Steigerung  des  wirtschaftlichen  Wohlstandes  von  EU-
 Bürgern  mit  tierärztlicher  Ausbildung  in  Deutschland  bei-
 tragen,  da  die  Änderungen  den  Zugang  zu  einer  unbe-
 schränkt nutzbaren Approbation erleichtern.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel 1

 Zu Nummer 1  (§ 4)

 Zu Buchstabe a

 Satz  3  regelt  wie  bisher  die  Anerkennung  von  Ausbildungs-
 nachweisen  aus  Drittstaaten,  die  bereits  von  dem  Mitglied-
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staat  anerkannt  wurden,  in  dem  der  Antragsteller  mindes-
 tens  drei  Jahre  ununterbrochen  den  tierärztlichen  Beruf  aus-
 geübt  hat  und  der  Ausbildungsnachweis  eine  Ausbildung
 belegt,  die  sich  nicht  wesentlich  von  der  deutschen  tierärzt-
 lichen  Ausbildung  unterscheidet.  Durch  den  Verweis  auf  die
 in  Absatz  1b  neu  aufgenommenen  Regelungen,  die  sich  an
 den  Vorschriften  der  Richtlinie  2005/36/EG  orientieren,
 wird  sichergestellt,  dass  bei  der  Prüfung  der  wesentlichen
 Unterschiede  für  Unionsbürger  und  anderen  Staatsangehöri-
 gen,  denen  europarechtlich  entsprechende  Rechte  einge-
 räumt  wurden,  nur  auf  diejenigen  Unterschiede  in  den  Aus-
 bildungen  abgestellt  wird,  die  nach  den  allgemeinen  Rege-
 lungen  der  Richtlinie  2005/36/EG  für  die  Anerkennung  von
 Ausbildungsnachweisen  gelten  (Artikel  10  ff).  Ferner  wird
 klargestellt,  dass  festgestellte  wesentliche  Unterschiede,  die
 nicht  durch  Berufserfahrung  ausgeglichen  werden  können
 (vgl.  Artikel  14  Absatz  5  der  Richtlinie  2005/36/EG),  An-
 tragstellern  durch  einen  rechtsmittelfähigen  Bescheid  spä-
 testens  vier  Monate  nachdem  der  zuständigen  Behörde  alle
 erforderlichen  Unterlagen  vorliegen,  mitgeteilt  werden
 müssen  (vgl.  Artikel  51  Absatz  3  der  Richtlinie  2005/36/
 EG).

 Zu Buchstabe b

 Die  neuen  Vorschriften  präzisieren  die  BTÄO.  Es  wird  da-
 durch  klar  gestellt,  dass  bei  Antragstellern,  für  die  die  Richt-
 linie  2005/36/EG  gilt,  deren  Ausbildungsnachweise  jedoch
 nicht  automatisch  anerkannt  werden  können,  sondern  viel-
 mehr  ein  Vergleich  der  Ausbildungen  (Gleichwertigkeits-
 prüfung)  erforderlich  ist,  dieser  Vergleich  beschränkt  ist  auf
 die  wesentlichen  Unterschiede  in  Fächern,  deren  Kenntnis
 eine  wesentliche  Voraussetzung  der  Berufsausübung  ist  und
 bei  denen  bedeutende  Abweichungen  in  der  Ausbildung  des
 Antragstellers  hinsichtlich  Dauer  oder  Inhalt  von  der  deut-
 schen  Ausbildung  bestehen  (vgl.  Artikel  14  Absatz  4  der
 Richtlinie 2005/36/EG).

 Zu Buchstabe c

 Folgeänderung  zur  Einfügung  des  neuen  Absatz  1b  sowie
 Anpassung an geänderte Zuständigkeiten.

 Zu Buchstabe d

 Folgeänderung.

 Zu Buchstabe e

 Klarstellung,  dass  Antragsteller,  die  Staatsangehörige  eines
 Mitgliedstaates  der  Europäischen  Union,  eines  anderen  Ver-

 tragsstaates  des  Abkommens  über  den  Europäischen  Wirt-
 schaftsraum  oder  eines  Vertragsstaates  sind,  dem  Deutsch-
 land  und  die  Europäische  Gemeinschaft  oder  Deutschland
 und  die  Europäische  Union  vertraglich  einen  entsprechen-
 den  Rechtsanspruch  eingeräumt  haben,  einen  Anspruch  auf
 Erteilung der Approbation haben.

 Zu Buchstabe f

 Folgeänderung.

 Zu Buchstabe g

 Die  Änderung  setzt  Anhang  VII  Nummer  1  Buchstabe  b
 Satz 2 der Richtlinie 2005/36/EG um.

 Zu den Nummern 2 und 3 (§§ 6, 7)

 Folgeänderung  zur  Einfügung  des  neuen  Absatzes  2a  in  §  4.

 Zu Nummer 4 (§ 11)

 Die  Möglichkeit  der  Erteilung  einer  Berufserlaubnis  für  An-
 tragsteller,  für  die  die  Richtlinie  2005/36/EG  gilt,  wird
 künftig  durch  den  neuen  Satz  2  ausgeschlossen.  Damit  wird
 den  Bedenken  der  EU-Kommission  Rechnung  getragen,  da
 ein  o.  g.  Antragsteller  mit  einem  Ausbildungsnachweis  aus
 einem  Mitgliedstaat  grundsätzlich  einen  Anspruch  auf  einen
 unbeschränkbaren  und  unbefristeten  Berufszugang  hat.  Im
 deutschen  Recht  gewährt  nur  die  Approbation  einen  solchen
 Berufszugang.  Für  die  Erteilung  einer  Berufserlaubnis  gibt
 es  in  diesen  Fällen  keinen  Raum.  Sie  kommt  künftig  nur
 noch  bei  Inhabern  von  Drittstaatsdiplomen  in  Betracht,  die
 grundsätzlich  nicht  in  den  Anwendungsbereich  der  Richt-
 linie fallen.

 Zu Nummer 5 (§ 13)

 Zu den Buchstaben a bis c

 Folgeänderungen.

 Zu Buchstabe d

 Folgeänderung  und  Anpassung  an  geänderte  Zuständigkei-
 ten.

 Zu Artikel 2

 Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Entwurf  des  Ge-
 setzes  auf  Bürokratiekosten,  die  durch  Informationspflich-
 ten begründet werden, geprüft.

 Mit  dem  Entwurf  wird  eine  Informationspflicht  des  Bürgers
 geändert.  Der  Entwurf  sieht  vor,  dass  der  Antragsteller  der
 für  die  Erteilung  der  Approbation  als  Tierarzt  zuständigen
 Landesbehörde  in  bestimmten  Fällen  zusätzliche  Nachweise
 vorlegen  muss.  Diese  Nachweise  sollen  die  Landesbehörde
 in  die  Lage  versetzen  festzustellen,  ob  die  Ausbildung  des
 Antragstellers  wesentliche  Unterschiede  zur  Ausbildung  in

 Deutschland  aufweist.  Der  durch  die  zusätzlichen  Nach-
 weise  anfallende  Aufwand  des  Bürgers  hängt  stark  vom
 Einzelfall  ab.  Die  Anzahl  derartiger  Fälle  bewegte  sich  in
 der  Vergangenheit  nach  Angaben  des  Ressorts  pro  Jahr  im
 einstelligen  Bereich.  Für  die  Wirtschaft  und  die  Verwaltung
 werden  mit  dem  Entwurf  keine  Informationspflichten  neu
 eingeführt, geändert oder aufgehoben.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  im  Rahmen  seines  ge-
 setzlichen  Prüfauftrags  keine  Bedenken  gegen  das  Rege-
 lungsvorhaben.



Drucksache 17/5804 – 10 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
Anlage 3
 Stellungnahme des Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  882.  Sitzung  am  15.  April  2011
 beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76  Ab-
 satz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 Zu Artikel 1 Nummer 4 (§ 11 Absatz 1a – neu)

 Artikel 1 Nummer 4 ist wie folgt zu fassen:

 ,4.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

 … wie Vorlage …

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

 „(1a)  Abweichend  von  Absatz  1  Satz  2  kann  auf
 Antrag  eine  Erlaubnis  zur  vorübergehenden  Aus-
 übung  des  tierärztlichen  Berufs  erteilt  werden,  wenn
 mit  dem  Antrag  dargelegt  wird,  dass  im  Hinblick  auf
 die  beabsichtigte  tierärztliche  Tätigkeit  ein  besonde-
 res  Interesse  an  der  Erteilung  der  Erlaubnis  besteht.
 Die  Erlaubnis  steht  der  Erteilung  einer  Approbation
 nicht entgegen.“‘

 B e g r ü n d u n g

 Auch  für  EU-Bürger  und  den  Angehörigen  der  genannten
 Vertragsstaaten  soll  die  Möglichkeit,  eine  Erlaubnis  zur  vor-
 übergehenden  Ausübung  des  tierärztlichen  Berufs  erhalten
 zu  können,  nicht  gänzlich  genommen  werden,  sondern  in
 bestimmten,  sehr  eng  begrenzten  Fällen  erhalten  bleiben.  Es
 sind  Fallkonstellationen  denkbar,  in  denen  den  Interessen
 dieses  Personenkreises  mit  einer  Erlaubnis  besser  gedient
 ist,  die  in  der  Regel  einfacher,  schneller  und  kostengünstiger
 erlangt  werden  kann  als  mit  einer  Approbation.  Beispiels-
 fälle  sind  z.  B.  eine  geplante  tierärztliche  Tätigkeit  im  An-
 gestelltenverhältnis  an  einer  tierärztlichen  Ausbildungs-
 stelle  zur  Durchführung  eines  Forschungsvorhabens  oder
 eines Promotionsverfahrens.

 Auch  deutschen  Staatsangehörigen  ist  die  Beantragung
 einer  solchen  Erlaubnis  möglich.  Klarstellend  wird  festge-
 halten,  dass  auch  im  Falle  der  Erteilung  einer  Erlaubnis  der
 vorübergehenden  tierärztlichen  Tätigkeit  jederzeit  ein  unge-
 schmälerter  Anspruch  auf  Entscheidung  über  einen  Antrag
 auf Approbationserteilung erhalten bleibt.
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Anlage 4
 Gegenäußerung der Bundesregierung
 Dem  Änderungsbegehren  des  Bundesrates  kann  entspro-
 chen werden.

 Die  vom  Bundesrat  vorgeschlagene  Ergänzung  sieht  vor,
 dass  Unionsbürgern  auch  eine  beschränkte  Berufserlaubnis
 erteilt  werden  kann,  wenn  dies  in  ihrem  besonderen  berufli-
 chen  Interesse  liegt.  Die  Änderung  enthält  zusätzlich  die
 Klarstellung,  dass  die  Berufserlaubnis  der  Erteilung  einer
 Approbation nicht entgegensteht.

 Diese  Änderung  steht  dem  Ziel  des  Gesetzentwurfs,  der  zur
 Beendigung  eines  Vertragsverletzungsverfahrens  im  Zu-
 sammenhang  mit  der  Umsetzung  der  Richtlinie  2005/36/EG
 über  die  Anerkennung  von  Berufsqualifikationen  beitragen
 soll,  nicht  entgegen.  Insbesondere  ist  die  Änderung  des
 Bundesrates  mit  europäischem  Recht  vereinbar.  Nach  der
 genannten  Richtlinie  besteht  –  und  dies  hat  die  Europäische
 Kommission  in  dem  o.  g.  Vertragsverletzungsverfahren
 auch  ausdrücklich  deutlich  gemacht  –  ein  Anspruch  auf  un-
 beschränkten  Zugang  zur  Berufsausübung,  d.  h.  ein  An-
 spruch  auf  Erteilung  einer  Approbation.  Daher  wurde  in

 dem  Gesetzentwurf  der  Bundesregierung  die  Möglichkeit
 für  die  zuständige  Behörde,  Unionsbürgern  lediglich  eine
 beschränkte  Berufserlaubnis  erteilen  zu  können,  zunächst
 ausdrücklich ausgeschlossen.

 Wird  der  Änderung  des  Bundesrates  gefolgt,  eröffnet  dies
 Unionsbürgern  zusätzlich  die  (Wahl-)Möglichkeit,  auch
 eine  beschränkte  Berufserlaubnis  erhalten  zu  können.  Die
 zuständige  Behörde  kann  aus  eigenem  Ermessen  nicht  le-
 diglich  eine  beschränkte  Berufserlaubnis  erteilen,  wenn  ein
 Anspruch  auf  Approbation  besteht  und  diese  beantragt  wird,
 sondern  nur  dann,  wenn  ein  Unionsbürger  ausdrücklich  eine
 Berufserlaubnis  beantragt  und  begründet  darlegt,  dass  eine
 solche  seinen  beruflichen  Interessen  dient.  Auch  wird  durch
 die  Klarstellung  in  dem  Vorschlag  des  Bundesrates  der  An-
 spruch  auf  Erteilung  einer  Approbation  ausdrücklich  auf-
 rechterhalten.  Damit  wird  den  Bedenken  der  Europäischen
 Kommission  Rechnung  getragen  und  ist  eine  Fortführung
 des  Vertragsverletzungsverfahrens  aufgrund  der  Änderung
 nicht zu erwarten.
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